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(54) Einkammer-Aufgussbeutel, insbesondere für Tee, und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Um einen Aufgußbeutel, insbesondere zur
Bereitung von Tee, mit einer ein Substanzquantum ent-
haltenden Kammer, die aus einem Paar einander
gegenüberliegend angeordneter, durch mittiges Falten
eines rechteckigen Filterpapierstreifens gebildeter
Wände besteht, die an ihren drei zunächst offenen Sei-
ten unter Einschluß des Substanzquantums durch
Heißsiegeln verschlossen sind, wobei am Kopfende ein
Faden mit einem Etikett mittels der Heißsiegelung befe-
stigt ist, dahingehend zu verbessern, daß die zum
Durchtritt der Auslaugflüssigkeit in die Kammer hinein
vorhandenen Oberflächen vergrößert werden, das
Kammervolumen zur Verbesserung der Auslaugfähig-
keit unter Beibehaltung der üblichen Außenabmessun-
gen erhöht wird und gleichzeitig eine einfache,
kontinuierliche Herstellbarkeit aus nur einer heißsiegel-
fähigen Materialbahn gegeben ist, wird vorgeschlagen,
daß die heißsiegelungsfreie gefaltete Seite des Beutels
(1) eine Längsseite (4) ist, daß diese Längsseite (4) mit
einer das Kammervolumen vergrößernden, im Quer-
schnitt V-förmigen oder ziehharmonikaförmigen, in die
Kammer hinein sich erstreckenden Einfaltung (13) ver-
sehen ist, daß die durch Heißsiegeln verschlossenen
Seiten die andere Längsseite (5) sowie das Kopfende
(7) und das Fußende (9) des Beutels (1) sind und daß
der Faden (14) mit dem Etikett (15) an der heißgesiegel-
ten Längsseite befestigt ist. Ferner wird ein Verfahren
zum kontinuierlichen Herstellen, Füllen und Verschlie-
ßen eines derartigen Aufgußbeutels vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufgußbeutel,
insbesondere zur Bereitung von Tee, mit einer ein Sub-
stanzquantum enthaltenden Kammer, die aus einem
Paar einander gegenüberliegend angeordneter, durch
mittiges Falten eines rechteckigen Filterpapierstreifens
gebildeter Wände besteht, die an ihren drei zunächst
offenen Seiten unter Einschluß des Substanzquantums
durch Heißsiegeln verschlossen sind, wobei am Kopf-
ende ein Faden mit einem Etikett mittels der Heißsiege-
lung befestigt ist. Die Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen, Füllen und
Verschließen von derartigen Einkammer-Aufgußbeu-
teln, insbesondere für Tee.
[0002] Neben Doppelkammer-Aufgußbeuteln wer-
den wegen deren komplizierter Herstellung weiterhin
einfache Einkammer-Aufgußbeutel benutzt, die in der
Regel aus einem rechteckigen Filterpapierstreifen
bestehen, der mittig gefaltet ist und unter Einschluß
eines Substanzquantums an den drei zunächst offenen
Seiten insbesondere durch Heißsiegeln verschlossen
wird. Die Faltseite ist dabei regelmäßig die Bodenseite
bzw. das Fußende des Beutels, so daß die Heißsiege-
lungen an den beiden Längsseiten und am Kopfende
des Beutels vorgenommen werden müssen. Hierdurch
werden nachteiligerweise die freien Oberflächen, über
die die Auslaugflüssigkeit mit dem Substanzquantum in
der Kammer in Kontakt treten kann, stark einge-
schränkt, da nur der siegelungsfreie Bodenbereich
sowie die beiden Kammerwände zum Flüssigkeits-
durchtritt in die Kammer hinein zur Verfügung stehen.
Das Kammervolumen ist darüber hinaus klein, so daß
nur eine begrenzte Ausdehnungsmöglichkeit beim Auf-
quellen des Tees zur Verfügung steht und die wertvollen
Teestoffe nur ungenügend aus der Substanz herausge-
löst und in das umschließende Teewasser überführt
werden können. Durch das geringe Kammervolumen
lassen sich darüber hinaus auch keine Blatteesorten als
Substanzquantum, sondern nur Feinschnitte, verwen-
den, deren Qualität geringer als die von Blattee ist.
[0003] Um diesen Nachteilen zu begegnen, ist
gemäß deutschem Gebrauchsmuster 91 04 897 bereits
ein Teebeutel vorgeschlagen worden, der aus schlauch-
förmigem Material gefertigt ist, an seinem unteren Ende
durch Falzung oder Verschweißung verschlossen ist
und über das obere zunächst offene Ende mit Tee
befüllt wird, wonach ein besonderes Verschlußteil
benutzt wird, um das obere Ende des Beutels zu ver-
schließen. Mit einem solchen Schlauchbeutel ist zwar
das Kammervolumen wesentlich vergrößert gegenüber
bekannten Teebeuteln, ist aber andererseits eine auf-
wendige Herstellung mit mehreren Arbeitsgängen erfor-
derlich, die eine kontinuierliche Herstellung behindern.
Vor allem aber ist nachteilig, daß der bekannte
Schlauchbeutel wesentlich größere Abmessungen als
die üblichen Einkammer-Aufgußbeutel hat und in seiner
Länge annähernd der Innenhöhe eines Glases bzw. der

Kanne entspricht, in die der Beutel eingesetzt wird.

[0004] Der Erfindung liegt in Anbetracht dieses
Standes der Technik die Aufgabe zugrunde, den Ein-
kammer-Aufgußbeutel der eingangs genannten Art der-
art zu verbessern, daß die zum Durchtritt der
Auslaugflüssigkeit in die Kammer hinein vorhandenen
Oberflächen vergrößert werden, das Kammervolumen
zur Verbesserung der Auslaugfähigkeit unter Beibehal-
tung der üblichen Außenabmessungen erhöht wird und
gleichzeitig eine einfache, kontinuierliche Herstellbar-
keit aus nur einer heißsiegelfähigen Materialbahn gege-
ben ist.
[0005] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß an einem
Einkammer-Aufgußbeutel der eingangs genannten Art
dadurch gelöst, daß die heißsiegelungsfreie gefaltete
Seite des Beutels eine Längsseite ist, daß diese Längs-
seite mit einer das Kammervolumen vergrößernden, im
Querschnitt V-förmigen oder ziehharmonikaförmigen, in
die Kammer hinein sich erstreckenden Einfaltung verse-
hen ist, daß die durch Heißsiegeln verschlossenen Sei-
ten die andere Längsseite sowie das Kopfende und das
Fußende des Beutels sind und daß der Faden mit dem
Etikett an der heißgesiegelten Längsseite befestigt ist.
Durch die Kombination dieser Merkmale wird eine tech-
nisch einfache, kontinuierliche Herstellbarkeit erreicht,
wobei der Aufgußbeutel selbst größere Eintrittsoberflä-
chen für die Aufgußflüssigkeit in die Kammer hinein
dadurch zur Verfügung stellt, daß nur eine Längsseite
und die beiden kürzeren Querseiten des Beutels heiß-
gesiegelt werden und darüber hinaus an der heißsiegel-
freien Längsseite eine V-förmige oder faltenbalgartige
Einfaltung vorgesehen ist, die das Kammervolumen und
die Durchtrittsoberflächen vergrößert. Anstelle der
bevorzugten Faden-Etikett-Befestigung an der heißge-
siegelten Längsseite kann auch in bekannter Weise
diese Befestigung an einer heißgesiegelten Querseite,
beispielsweise dem Kopfende, durchgeführt werden.
[0006] Um eine weitere Steigerung des Kammervo-
lumens vorzunehmen, ohne die Außenabmessungen
des Beutels zu vergrößern, kann je nach gewünschter
Kammergröße die ziehharmonika- bzw. faltenbalgartige
Einfaltung der Längsseite mindestens fünf, vorzugs-
weise sieben Faltlinien aufweisen. Damit ist neben der
Flexibilität bei der Ausbildung der Beutelstärke der
zusätzliche Vorteil verbunden, daß mit einer geringeren
Einfaltungstiefe in den Innenraum des Beutels hinein
gearbeitet werden kann und somit das effektive Füllvo-
lumen für die Substanz vergrößert werden kann.
[0007] Um das Einfalten zu erleichtern, können die
beiden einander gegenüberliegenden Kammerwände
des Einkammer-Aufgußbeutels mit linienförmigen dek-
kungsgleichen Vorprägungen parallel zu der Längsfal-
tung versehen sein, wobei zweckmäßigerweise eine
Mehrzahl einander paralleler, mit Abstand zueinander
angeordneter deckungsgleicher Vorprägungen entspre-
chend der Zahl der vorgesehenen Faltvorgänge neben-
einander angeordnet ist.
[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
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der Erfindung ist der Etikettfaden schlaufenförmig inner-
halb der Kammer untergebracht und mittels des Etiketts
zur Benutzung herausziehbar.

[0009] Zum kontinuierlichen Herstellen, Füllen und
Verschließen von Einkammer-Aufgußbeuteln der oben
beschriebenen Art wird erfindungsgemäß ein Verfahren
vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß
von einer ebenen heißsiegelfähigen Materialbahn, ins-
besondere Filterpapierbahn, einer Breite ausgegangen
wird, die etwas größer als die doppelte Beutelbreite ist,
daß auf die ebene Materialbahn mittels eines Fadenle-
gers ein Etikettfaden auf der Bahnhälfte aufgelegt wird,
auf der im nächsten Verfahrensschritt portionierte Sub-
stanzquanten der auszulaugenden Substanz in gleich-
mäßigen Abständen in einer Reihe abgelegt werden,
wobei der Etikettfaden aus dem Bereich der später
gebildeten Kammer an der zur Heißsiegelung vorgese-
henen Längsseite der Materialbahn herausgeführt wird
und unter Bildung einer Schlaufe wieder in den Kam-
merbereich der Materialbahn an einer Stelle eingeführt
wird, an der in einer weiteren Verfahrensstufe eine quer
verlaufende Heißsiegelung durchgeführt wird, daß
anschließend an die Positionierung der Substanzquan-
ten die andere Hälfte der Materialbahn um die Längs-
mittelachse umgefaltet wird und deckungsgleich über
die Etikettfaden-Substanzquanten-Hälfte der Material-
bahn gelegt wird, wonach durch eine Außenrand-
Längs-Heißsiegelung ein fortlaufender Schlauch gebil-
det wird, daß während der Schlauchformung oder
anschließend an die Schlauchformung die heißsiegel-
frei gefaltete Längsseite mit einer nach innen sich
erstreckenden Einfaltung versehen wird, daß sodann
der Schlauch in regelmäßigen, jeweils ein Substanz-
quantum erfassenden Abständen in Querrichtung heiß-
gesiegelt wird und daß die Quer-Heißsiegelungen mittig
geschnitten werden und derart Schlauchteile gebildet
werden, die jeweils eine ein Substanzquantum enthal-
tende Kammer aufweisen. Dabei ist durch die Längssie-
gelung sichergestellt, daß der Faden am Fußende
fixiert ist und am Kopfende herausziehbar durch die
Längssiegelung geführt ist, wobei seitlich außen das
Etikett am Faden in bekannter Weise durch Heißsiegeln
befestigt werden kann.
[0010] Vorteilhafterweise werden die linienförmigen
Vorprägungen entsprechend der Zahl der vorgesehe-
nen Faltvorgänge nebeneinander und mit Abstand
zueinander auf der ebenen Materialbahn in der nicht für
die Positionierung der Substanzquanten vorgesehenen
Hälfte vorgenommen.
[0011] Um eine Verdopplung der Zahl der in glei-
cher Zeit herstellbaren Einkammer-Aufgußbeutel zu
erreichen, wird gemäß einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung eine Duplex-Verfahrensführung vorge-
schlagen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß von
einer ebenen heißsiegelungsfähigen Materialbahn
einer größer vierfachen Beuteibreite ausgegangen wird,
daß auf jeder Hälfte der Materialbahn mittels eines
Fadenlegers je ein Etikettfaden aufgelegt wird, daß im

nächsten Verfahrensschritt portionierte Substanzquan-
ten der auszulaugenden Substanz in zwei Reihen paral-
lel zueinander in gleichmäßigen Abständen auf der
Materialbahn benachbart zur Längsmitte symmetrisch
nebeneinander abgelegt werden, wobei die Etikettfäden
jeder Bahnhälfte aus dem Bereich der später gebildeten
Kammer an der zur Heißsiegelung vorgesehenen
Längsseite der Materialbahn herausgeführt werden und
unter Bildung einer Schlaufe wieder in den Kammerbe-
reich der Materialbahn an einer Stelle eingeführt wer-
den, an der in einer weiteren Verfahrensstufe eine quer
verlaufende Heißsiegelung durchgeführt wird, daß
anschließend an die Positionierung der Substanzquan-
ten-Reihen die beiden äußeren Viertel der Materialbahn
nach innen zur Faltachse umgefaltet werden und dort
auf Stoß, jedoch unter Belassung eines Spaltes positio-
niert und durch eine Mittel-Längs-Heißsiegelung mit der
darunter liegenden Materialbahn verbunden werden,
wonach die Materialbahn mittig in Längsrichtung inner-
halb des Spaltes geschnitten wird und derart zwei
nebeneinander angeordnete Schläuche hergestellt wer-
den, die an der heißsiegelfrei gefalteten Längsseite,
also jeweils außen, mit einer nach innen sich erstrek-
kenden Einfaltung versehen werden, daß sodann beide
Schläuche in regelmäßigen, jeweils ein Substanzquan-
tum erfassenden Abständen in Querrichtung heißgesie-
gelt werden und daß die Quer-Heißsiegelungen mittig
geschnitten werden und derart Schlauchteile gebildet
werden, die jeweils eine ein Substanzquantum enthal-
tende Kammer aufweisen.

[0012] Vorzugsweise werden die aus der Material-
bahn herausgeführten Etikettfäden bereits beim Faden-
legen mit Etiketten versehen, die nach dem
Umfaltvorgang in einem Zwischenschritt vor der Ausbil-
dung des mittigen Längsschnitts zurückgeklappt wer-
den, um den Schneidvorgang nicht zu stören bzw. beim
Schneidvorgang nicht beschädigt zu werden.
[0013] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeich-
nung, in der der erfindungsgemäße Einkammer-Auf-
gußbeutel für Tee und das erfindungsgemäße
Verfahren schematisch dargestellt sind. In der Zeich-
nung zeigt:

Fig. 1 einen Einkammer-Aufgußbeutel im Abpack-
zusrand in einer Draufsicht und einer darun-
ter angeordneten Querschnittsansicht;

Fig. 2 einen Teil einer kontinuierlichen einbahnigen
Herstellung von Einkammer-Aufgußbeuteln
gemäß Fig. 1, schematisch in einer Drauf-
sicht;

Fig. 3 einen Teil einer kontinuierlichen zweibahni-
gen Herstellung von Einkammer-Aufgußbeu-
teln, schematisch in einer Draufsicht, wobei
Fig. 3 I ein früheres Herstellungsstadium als
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Fig. 3 II verdeutlicht und

Fig. 4 zwei Einkammer-Aufgußbeutel in Duplex-
Anordnung.

[0014] Der in Fig. 1 der Zeichnung dargestellte Ein-
kammer-Aufgußbeutel 1 besteht aus heißsiegelfähigem
Filterpapiermaterial und weist zwei einander gegen-
überliegend angeordnete Kammerwände 2, 3 auf, die
sich durch mittiges Falten eines dem Grunde nach
rechteckigen Filterpapierstreifens ergeben, wobei die
Faltung um eine Längsseite 4 des Beutels 1 erfolgt. Die
gegenüberliegende Längsseite 5 ist durch eine Heiß-
siegelung 6 verschlossen, wie auch das Kopfende 7
durch eine Quer-Heißsiegelung 8 und das Fußende 9
durch eine Quer-Heißsiegelung 10. Auf diese Weise ist
ein umschlossener Raum unter Ausbildung einer Kam-
mer 11 gebildet, die ein Substanzquantum 12, nämlich
eine portionierte Menge Tee, enthält. Der Einkammer-
Aufgußbeutel 1 ist demzufolge an seiner einen, in der
Zeichnung linken Längsseite 4 heißsiegelungsfrei, wäh-
rend durch die Längs-Heißsiegelung 6 und die Quer-
Heißsiegelungen 8 und 10 der Verschluß am Kopfende
7 und Fußende 9 erfolgt.
[0015] Die heißsiegelungsfreie gefaltete Längsseite
4 des Einkammer-Aufgußbeutels ist zur Vergrößerung
des Aufnahmevolumens der Kammer 11 mit einer Ein-
faltung 1 3 versehen, die V-förmig bis ziehharmonikaför-
mig im Querschnitt ist und sich etwa in der Mittelebene
der Kammer 11 des Beutels nach innen in diese hinein
erstreckt. Die Einfaltung 13 ist dabei so vorgenommen,
daß die üblichen Außenabmessungen derartiger Ein-
kammer-Aufgußbeutel beibehalten werden und somit
trotz der Erhöhung des Kammervolumens keine Vergrö-
ßerung seiner Länge oder Breite im Verpackungszu-
stand gegeben ist. Die üblichen Abmessungen sind wie
folgt:

Breite: B = ca. 4 cm bis 7 cm

Höhe: H = ca. 6 cm bis 8 cm

vorzugsweise:

[0016] Durch die Kammervergrößerung einerseits
mittels der Einfaltung 13 und die geringere Länge von
Heißsiegelungen am Beutel wird erreicht, daß das Sub-
stanzquantum Tee in der Kammer 11 hervorragend
durch die Aufgußflüssigkeit aufzuschließen ist und sich
die darin enthaltenen Stoffe in optimaler Weise lösen.
[0017] In an sich bekannter Weise kann der Ein-
kammer-Aufgußbeutel 1 mit einem daran befestigten
Faden 14 mit Etikett 15 versehen sein, welche das Ein-
hängen des Beutels in eine Tasse, Kanne oder derglei-
chen Gefäß ermöglichen.
[0018] Aus dem nachfolgend beschriebenen Her-
stellungsverfahren ergibt sich, daß der Faden 14 mit
seinem unteren Ende an der Längs-Heißsiegelung 6

nahe dem Fußende 9 durch Einsiegeln befestigt ist,
dann schlaufenförmig durch das Innere der Kammer 11
geführt ist und aus der Kammer 11 nahe dem Kopfende
7 durch die Längs-Heißsiegelung 5 hindurch nach
außen herausgeführt ist, wozu an dieser Stelle die
Heißsiegelung unterbrochen ist, um ein Herausziehen
des Fadens 14 aus der Kammer 11 zu ermöglichen. Der
Faden 14 ist außen sodann nach Art einer Öse gelegt
und mit dem Etikett 15 verschweißt. Dieses liegt wäh-
rend des Herstellungsprozesses zeitweise neben der
den Beutel bildenden Materialbahn angrenzend an die
Längs-Heißsiegelung 6 und wird zur Verpackung nach
innen geklappt, um die Beutelabmessungen gemäß
Fig. 1 der Zeichnung beibehalten zu können.

[0019] Die Herstellung eines derartigen Einkam-
mer-Aufgußbeutels 1 ist nachfolgend anhand der
Beschreibung zu Fig. 2 der Zeichnung verdeutlicht.
Ausgangsbasis der Herstellung ist eine ebene heißsie-
gelungsfähige Materialbahn 15 in Form einer Filterpa-
pierbahn, die eine Breite aufweist, welche etwas größer
als die doppelte Beutelbreite ist, um auch Material zur
Vornahme der Einfaltung zur Verfügung zu haben. Auf
die ebene Materialbahn 16 wird mittels eines nicht dar-
gestellten Fadenlegers der Etikettfaden 14 auf der in
der Zeichnung rechten Bahnhälfte abgelegt, auf der im
nächsten Verfahrensschritt portionierte Substanzquan-
ten 12 der auszulaugenden Substanz in gleichmäßigen
Abständen in Reihe angeordnet werden. Wie bereits
oben beschrieben wird der Faden 14 aus dem Bereich
der später gebildeten Kammer an der zur Heißsiege-
lung vorgesehenen Längsseite 5 der Materialbahn 16
herausgeführt wird und unter Bildung einer Öse wieder
in den Kammerbereich der Materialbahn an einer Stelle
eingeführt wird, an der in einer späteren Verfahrens-
stufe die Quer-Heißsiegelung 8 (am Kopfende des Beu-
tels) durchgeführt wird.
[0020] Anschließend an die Positionierung der Sub-
stanzquanten 12 wird die andere Bahnhälfte 18 um die
Längsmittelachse 19 umgefaltet und deckungsgleich
über die Etikettfaden-Substanzquanten-Hälfte 17 der
Materialbahn 16 gelegt, wonach durch die am Außen-
rand vorgenommene Längs-Heißsiegelung 6 ein fort-
laufender Schlauch 20 gebildet wird. Während der
Schlauchformung oder anschließend an die Schlauch-
formung wird die heißsiegelungsfrei gefaltete Längs-
seite 4 mit der sich nach innen in den Schlauch hinein
erstreckenden Einfaltung 13 versehen.
[0021] Im nächsten Verfahrenszug wird der
Schlauch 20 in regelmäßigen, jeweils ein Substanz-
quantum 12 erfassenden Abständen in Querrichtung
heißgesiegelt und werden die Quer-Heißsiegelungen 8
bzw. 10 mittig geschnitten, so daß Schlauchteile 21
gebildet werden, die jeweils eine ein Substanzquantum
12 enthaltende Kammer 11 aufweisen. Dabei ist durch
die oben beschriebene Längs-Heißsiegelung 6 sicher-
gestellt, daß der Faden 14 am Fußende 9 fixiert ist und
am Kopfende 7 herausziehbar durch die Längs-Heiß-
siegelung geführt ist, wobei seitlich außen das Etikett
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15 an der Öse des Fadens in bekannter Weise durch
Heißsiegeln befestigt ist. Zur Verpackung findet dann
das Einklappen des Etiketts nach innen statt, so daß es
im Verpackungszustand auf der Wand 2 der Kammer 11
aufliegt.

[0022] Um die Herstellung der Einfaltung 13 zu
erleichtern, sind linienförmige Vorprägungen 22, 23 (V-
Form) entsprechend der Zahl der vorgesehenen Falt-
vorgänge nebeneinander und mit Abstand zueinander
auf der Materialbahn 16 in der nicht für die Positionie-
rung der Substanzquanten 12 vorgesehenen Hälfte 18
vorgenommen.
[0023] Um eine Verdopplung der Zahl der in glei-
cher Zeit herstellbaren Einkammer-Aufgußbeutel zu
erreichen, wird gemäß Fig. 3 und 4 der Zeichnung eine
Duplex-Verfahrensführung vorgeschlagen, bei der von
einer ebenen heißsiegelungsfähigen Materialbahn 24
einer Breite ausgegangen wird, die der vierfachen Beu-
teibreite entspricht zuzüglich des Materials, das für die
Herstellung von Einfaltungen benötigt wird. Auf jeder
Hälfte 25, 26 der Materialbahn 24 wird mittels eines
Fadenlegers je ein Etikettfaden 27, 28 schlaufenförmig
aufgelegt derart, daß nahe dem Fußende eine Einfüh-
rung von außen des Fadens in die später zu bildende
Kammer und eine Herausführung zwecks Etikettanbin-
dung nahe dem Kopfende erfolgt.
[0024] Im nächsten Verfahrensschritt werden por-
tionierte Substanzquanten 12 in zwei Reihen 29, 30
parallel zueinander in gleichmäßigen Abständen auf
beiden Hälften 25, 26 der Materialbahn 24 benachbart
zur Längsmitte L symmetrisch nebeneinander abgelegt.
Anschließend an die Positionierung der Substanzquan-
ten-Reihen 29, 30 werden die beiden äußeren Viertel
der Materialbahn 24 nach innen um die jeweilige
Faltachse 19 umgefaltet und in der Längsmitte L auf
Stoß, jedoch unter Belassung eines Spaltes 31, der Fig.
3 II der Zeichnung entnehmbar ist, positioniert und
gegebenenfalls vorfixiert. Daran schließt sich der Ver-
fahrensschritt der Erstellung einer Mittel-Längs-Heiß-
siegelung 32 an, mit welchem die umgeschlagenen
Ränder mit den darunter liegenden Teilen der Material-
bahn verbunden werden. Ohne Beschädigung der aus-
gelegten Etikettfäden 27 und 28 wird sodann die
Materialbahn 24 mittig in Längsrichtung in der Mittel-
Längs-Heißsiegelung 32 innerhalb des Spaltes 31
geschnitten und werden derart zwei nebeneinander
angeordnete Schläuche 33, 34 hergestellt, die an der
heißsiegelungsfrei gefalteten Längsseite, die hier
jeweils außen liegt, mit einer sich nach innen erstrek-
kenden Einfaltung 35, 36 gemäß Fig. 3 II der Zeichnung
versehen wird. Zur Erleichterung der Ausbildung der
Einfaltungen 35 und 36 werden wiederum am Anfang
des Verfahrens Vorprägungen 37 auf der Materialbahn
24 ausgebildet.
[0025] Abschließend werden sodann beide Schläu-
che 33, 34 in regelmäßigen, jeweils ein Substanzquan-
tum erfassenden Abständen in Querrichtung
heißgesiegelt, werden die Quer-Heißsiegelungen 38

mittig geschnitten und derart Schlauchteile gebildet, die
jeweils eine ein Substanzquantum 12 enthaltende Kam-
mer 11 aufweisen. Die Etiketten 15 sind in einem Zwi-
schenschritt nach dem Umfaltvorgang und vor der
Ausbildung des mittigen Längsschnittes zurückgeklappt
worden, um den Schneidvorgang nicht zu stören bzw.
beim Schneidvorgang nicht beschädigt zu werden.

[0026] Fig. 4 der Zeichnung zeigt in perspektivi-
scher Darstellung im Duplex-Verfahren hergestellte Ein-
kammer-Aufgußbeutel in der Anordnung, in der sie die
Herstellungsmaschine am Ende des Verfahrens verlas-
sen, um einer Verpackung zugeführt zu werden.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Einkammer-Aufgußbeutel
2 Wand
3 Wand
4 Längsseite (heißsiegelungsfrei gefaltet)
5 Längsseite (Heißsiegelung)
6 Heißsiegelung, Längs-Heißsiegelung (Außen-

rand-Heißsiegelung)
7 Querseite = Kopfende
8 Quer-Heißsiegelung
9 Querseite = Fußende
10 Quer-Heißsiegelung
11 Kammer
12 Substanzquantum
13 Einfaltung
14 Faden
15 Etikett
16 Materialbahn/Filterpapierbahn
17 Bahnhälfte
18 andere Bahnhälfte
19 Faltachse
20 Schlauch
21 Schlauchteile
22 Vorprägungen
23 Vorprägungen
24 Materialbahn
25 Hälfte
26 Hälfte
27 Etikettfaden
28 Etikettfaden
29 Substanzquantenreihe
30 Substanzquantenreihe äußeres Viertel
31 Spalt
32 Mittel-Längs-Heißsiegelung
33 Schlauch
34 Schlauch
35 Einfaltung
36 Einfaltung
37 Vorprägungen
38 Quer-Heißsiegelung Schlauchteile Etiketten
B Breite
H Höhe
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L Längsmitte

Patentansprüche

1. Aufgußbeutel, insbesondere zur Bereitung von Tee,
mit einer ein Substanzquantum enthaltenden Kam-
mer, die aus einem Paar einander gegenüber-
liegend angeordneter, durch mittiges Falten eines
rechteckigen Filterpapierstreifens gebildeter
Wände besteht, die an ihren drei zunächst offenen
Seiten unter Einschluß des Substanzquantums
durch Heißsiegeln verschlossen sind, wobei am
Kopfende ein Faden mit einem Etikett mittels der
Heißsiegelung befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die heißsiegelungsfreie gefaltete Seite des
Beutels (1) eine Längsseite (4) ist, daß diese
Längsseite (4) mit einer das Kammervolumen ver-
größernden, im Querschnitt V-förmigen oder zieh-
harmonikaförmigen, in die Kammer hinein sich
erstreckenden Einfaltung (13) versehen ist, daß die
durch Heißsiegeln verschlossenen Seiten die
andere Längsseite (5) sowie das Kopfende (7) und
das Fußende (9) des Beutels (1) sind und daß der
Faden (14) mit dem Etikett (15) an der heißgesie-
gelten Längsseite befestigt ist.

2. Aufgußbeutel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die ziehharmonika- bzw. faltenbalg-
artige Einfaltung (13) der Längsseite (4)
mindestens fünf, vorzugsweise sieben Faltlinien
aufweist.

3. Aufgußbeutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die beiden einander gegen-
überliegenden Kammerwände des Einkammer-
Aufgußbeutels mit linienförmigen deckungsglei-
chen Vorprägungen (22, 23) parallel zu der Längs-
faltung versehen sind, wobei zweckmäßigerweise
eine Mehrzahl einander paralleler, mit Abstand
zueinander angeordneter deckungsgleicher Vor-
prägungen (22, 23) entsprechend der Zahl der vor-
gesehenen Faltvorgänge nebeneinander
angeordnet sind.

4. Aufgußbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Etikettfaden (14)
schlaufenförmig innerhalb der Kammer (11) unter-
gebracht und mittels des Etiketts (15) zur Benut-
zung herausziehbar ist.

5. Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen, Füllen
und Verschließen von Einkammer-Aufgußbeuteln
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß von einer ebenen heißsiegel-
fähigen Materialbahn (16), insbesondere Filterpa-
pierbahn, einer Breite ausgegangen wird, die etwas
größer als die doppelte Beutelbreite ist, daß auf die

ebene Materialbahn (16) mittels eines Fadenlegers
ein Etikettfaden (14) auf der Bahnhälfte aufgelegt
wird, auf der im nächsten Verfahrensschritt portio-
nierte Substanzquanten (12) der auszulaugenden
Substanz in gleichmäßigen Abständen in einer
Reihe abgelegt werden, wobei der Etikettfaden (14)
aus dem Bereich der später gebildeten Kammer
(11) an der zur Heißsiegelung vorgesehenen
Längsseite (5) der Materialbahn herausgeführt wird
und unter Bildung einer Schlaufe wieder in den
Kammerbereich der Materialbahn (16) an einer
Stelle eingeführt wird, an der in einer weiteren Ver-
fahrensstufe eine quer verlaufende Heißsiegelung
durchgeführt wird, daß anschließend an die Positio-
nierung der Substanzquanten (12) die andere
Hälfte (18) der Materialbahn (16) um die Längsmit-
telachse (19) umgefaltet wird und deckungsgleich
über die Etikettfaden-Substanzquanten-Hälfte (17)
der Materialbahn (16) gelegt wird, wonach durch
eine Außenrand-Längs-Heißsiegelung (6) ein fort-
laufender Schlauch (20) gebildet wird, daß wäh-
rend der Schlauchformung oder anschließend an
die Schlauchformung die heißsiegelfrei gefaltete
Längsseite (4) mit einer nach innen sich erstrek-
kenden Einfaltung (13) versehen wird, daß sodann
der Schlauch (20) in regelmäßigen, jeweils ein Sub-
stanzquantum (12) erfassenden Abständen in
Querrichtung heißgesiegelt wird und daß die Quer-
Heißsiegelungen (8, 10) mittig geschnitten werden
und derart Schlauchteile (21) gebildet werden, die
jeweils eine ein Substanzquantum enthaltende
Kammer aufweisen.

6. Aufgußbeutel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die linienförmigen Vorprägungen (22,
23) entsprechend der Zahl der vorgesehenen Falt-
vorgänge nebeneinander und mit Abstand zueinan-
der auf der ebenen Materialbahn (16) in der nicht
für die Positionierung der Substanzquanten vorge-
sehenen Hälfte (17) vorgenommen werden.

7. Aufgußbeutel nach Anspruch 5 und 6, dadurch
gekennzeichnet, daß von einer ebenen heißsiege-
lungsfähigen Materialbahn (24) einer größer vierfa-
chen Beutelbreite ausgegangen wird, daß auf jeder
Hälfte (25, 26) der Materialbahn (24) mittels eines
Fadenlegers je ein Erikettfaden (27, 28) aufgelegt
wird, daß im nächsten Verfahrensschritt portio-
nierte Substanzquanten (12) der auszulaugenden
Substanz in zwei Reihen (29, 30) parallel zueinan-
der in gleichmäßigen Abständen auf der Material-
bahn (24) benachbart zur Längsmitte (L)
symmetrisch nebeneinander abgelegt werden,
wobei die Etikettfäden (27, 28) jeder Bahnhälfte
(25, 26) aus dem Bereich der später gebildeten
Kammer an der zur Heißsiegelung vorgesehenen
Längsseite der Materialbahn herausgeführt werden
und unter Bildung einer Schlaufe wieder in den
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Kammerbereich der Materialbahn an einer Stelle
eingeführt werden, an der in einer weiteren Verfah-
rensstufe eine quer verlaufende Heißsiegelung
durchgeführt wird, daß anschließend an die Positio-
nierung der Substanzquanten-Reihen (29, 30) die
beiden äußeren Viertel der Materialbahn nach
innen zur Längsmitte (L) umgefaltet werden und
dort auf Stoß, jedoch unter Belassung eines Spal-
tes (31) positioniert und durch eine Mittel-Längs-
Heißsiegelung (32) mit der darunter liegenden
Materialbahn verbunden werden, wonach die Mate-
rialbahn (24) mittig in Längsrichtung innerhalb des
Spaltes (31) geschnitten wird und derart zwei
nebeneinander angeordnete Schläuche (33, 34)
hergestellt werden, die an der heißsiegelfrei gefal-
teten Längsseite, also jeweils außen, mit einer
nach innen sich erstreckenden Einfaltung (35, 36)
versehen werden, daß sodann beide Schläuche
(33, 34) in regelmäßigen, jeweils ein Substanz-
quantum (12) erfassenden Abständen in Querrich-
tung heißgesiegelt werden und daß die Quer-
Heißsiegelungen (38) mittig geschnitten werden
und derart Schlauchteile gebildet werden, die
jeweils eine ein Substanzquantum enthaltende
Kammer aufweisen.

8. Aufgußbeutel nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die aus der Material-
bahn herausgeführten Etikettfäden (27, 28) bereits
beim Fadenlegen mit Etiketten (15) versehen wer-
den, die nach dem Umfaltvorgang in einem Zwi-
schenschritt vor der Ausbildung des mittigen
Längsschnitts zurückgeklappt werden.
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